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RICHTLINIE 95/70/EG DES RATES

vom 22. Dezember 1995

zur Festlegung von Mindestmaßnahmen der Gemeinschaft zur
Bekämpfung bestimmter Muschelkrankheiten

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft,
insbesondere auf Artikel 43,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2),

in Erwägung nachstehender Gründe:

Weichtiere sind in Anhang II des Vertrages aufgeführt. Ihre Vermark-
tung ist eine wichtige Einkommensquelle für den Aquakultursektor.

Die Weichtierkrankheiten, die in Anhang A Liste II der Richtlinie
91/67/EWG des Rates vom 28. Januar 1991 betreffend die tierseuchen-
rechtlichen Vorschriften für die Vermarktung von Tieren und anderen
Erzeugnissen der Aquakultur (3) aufgeführt sind, haben gravierende
Auswirkungen auf die Weich- und Schalentierzucht. In Drittländern
treten andere Krankheiten mit ähnlicher Wirkung auf; diese sollten in
einem Verzeichnis erfaßt werden, das von der Kommission an die Ent-
wicklung der Tiergesundheitssituation angepaßt werden kann.

Diese Krankheiten können rasch seuchenartigen Charakter annehmen
und eine hohe Mortalität sowie Störungen solcher Größenordnung ver-
ursachen, daß die Rentabilität des Schalentiersektors drastisch zurück-
gehen kann.

Daher müssen auf Gemeinschaftsebene die Maßnahmen festgelegt wer-
den, die bei einem Krankheitsausbruch getroffen werden müssen, um
eine rationelle Entwicklung des Schalentiersektors zu gewährleisten und
zum Tierschutz in der Gemeinschaft beizutragen.

Die Mitgliedstaaten müssen der Kommission und den anderen Mitglied-
staaten alle Fälle festgestellter anormaler Muschelmortalität melden.

In diesen Fällen müssen Maßnahmen zur Verhütung der Krankheitsver-
schleppung getroffen werden, insbesondere, wenn es um die Verbrin-
gung lebender Muscheln aus den betreffenden Betrieben oder Gebieten
geht.

Gründliche epidemiologische Untersuchungen sind unerläßlich, um den
Krankheitsherd festzustellen und der Krankheitsverschleppung vorzu-
beugen.

Im Interesse einer erfolgreichen Krankheitsbekämpfung ist die Krank-
heitsdiagnose zu harmonisieren und den zuständigen Laboratorien zu
übertragen, die durch ein von der Gemeinschaft benanntes Referenzla-
bor koordiniert werden können.

Um die einheitliche Anwendung dieser Richtlinie zu gewährleisten, ist
ein gemeinschaftliches Inspektionsverfahren einzuführen.

Gemeinsame Krankheitsbekämpfungsmaßnahmen sind eine Mindest-
grundlage für die Erhaltung eines einheitlichen Tiergesundheitsstan-
dards.
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Die Aufgabe, die zur Durchführung erforderlichen Maßnahmen zu er-
lassen, sollte der Kommission übertragen werden —

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Diese Richtlinie regelt die Mindestmaßmahmen der Gemeinschaft zur
Bekämpfung der in dieser Richtlinie bezeichneten Muschelkrankheiten.

Artikel 2

(1) Für die Zwecke dieser Richtlinie gelten, soweit erforderlich, die
Begriffsbestimmungen des Artikels 2 der Richtlinie 91/67/EWG und des
Artikels 2 der Richtlinie 91/492/EWG (1).

(2) Unter „festgestellter anormaler Mortalität“ ist eine plötzliche
Mortalität zu verstehen, die ca. 15 v. H. des Bestands betrifft und die
innerhalb eines kurzen Zeitraums zwischen zwei Beobachtungszeitpunk-
ten auftritt (und binnen 15 Tagen bestätigt wird). In der Brüterei gilt
eine Mortalität als anormal, wenn es innerhalb eines Zeitraums mit
mehreren aufeinanderfolgenden Laichperioden verschiedener Brutbe-
stände zu keiner Larvenentwicklung kommt, und in Jungfischgebieten,
wenn es bei vielen Pfählen zu einem plötzlichen Anstieg der Mortalität
kommt.

Artikel 3

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, daß alle Zuchtbetriebe, die Mu-
scheln züchten oder halten,

1. amtlich registriert sind; diese Registrierung wird laufend aktualisiert;

2. ein Register führen über

a) alle Zugänge an lebenden Muscheln unter Angabe der Anliefe-
rungsdaten, der Stückzahl oder ihres Gewichts, der Muschelgröße
und ihres Ursprungs;

b) alle Abgänge an Muscheln, die wieder in Wasser gesetzt werden
sollen, unter Angabe der Versanddaten, der Stückzahl oder ihres
Gewichts, der Muschelgröße und ihrer Bestimmung;

c) die festgestellte anormale Mortalität.

Das Register, in das die amtliche Stelle jederzeit auf Verlangen Ein-
sicht erhält, ist regelmäßig auf den neuesten Stand zu bringen und
vier Jahre lang aufzubewahren.

Artikel 4

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, daß ein Überwachungs- und
Probenahmeprogramm bei Muscheln in Zuchtbetrieben, Zuchtgebieten
und bei bewirtschafteten natürlichen Muschelbänken angewendet wird,
um eine anormale Mortalität festzustellen und damit die Überwachung
des Gesundheitszustands der Bestände zu gewährleisten.

Ferner kann die amtliche Stelle dieses Programm auf Reinigungsanlagen
und Hälterungsbecken anwenden, deren Abwässer ins Meer geleitet
werden.

▼B
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(1) Richtlinie 91/492/EWG des Rates vom 15. Juli 1991 zur Festlegung von
Hygienevorschriften für die Erzeugung und Vermarktung lebender Muscheln
(ABl. Nr. L 268 vom 24. 9. 1991, S. 1). Richtlinie geändert durch die
Beitrittsakte von 1994.



Wird bei der Durchführung des Programms eine anormale Mortalität
festgestellt oder verfügt die amtliche Stelle über Erkenntnisse, die einen
Krankheitsverdacht nahelegen, so gilt folgendes:

— Es wird ein Verzeichnis der Orte erstellt, an denen die in Anhang A
Liste II der Richtlinie 91/67/EWG aufgeführten Krankheiten auftre-
ten, sowie diese Krankheiten nicht durch ein nach der genannten
Richtlinie genehmigtes Programm abgedeckt sind.

— Es wird ein Verzeichnis der Orte erstellt, an denen eine anormale
Mortalität infolge von Krankheiten des Anhangs D festgestellt wird
oder die nach Erkenntnissen der amtlichen Stelle krankheitsverdäch-
tig sind.

— Die Entwicklung und geographische Ausdehnung der im ersten und
zweiten Gedankenstrich genannten Krankheiten werden überwacht.

(2) Die Durchführungsbestimmungen zu diesem Artikel, insbeson-
dere die Bestimmungen für die Ausarbeitung des in Absatz 1 genannten
Programms namentlich in bezug auf die Häufigkeit und den Zeitplan der
Kontrollen, die Einzelheiten der Probenahme (statistisch repräsentativer
Umfang) und die Diagnoseverfahren, werden nach dem Verfahren des
Artikels 10 festgelegt.

Artikel 5

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, daß die amtliche Stelle so rasch
wie möglich von jedem Verdacht des Auftretens von Krankheiten im
Sinne des Artikels 4 sowie von jeder festgestellten anormalen Mortali-
tätsrate bei Muscheln in Zuchtbetrieben, Zuchtgebieten oder in bewirt-
schafteten natürlichen Muschelbänken sowie in Reinigungsanlagen oder
Hälterungsbecken, deren Abwässer ins Meer geleitet werden, benach-
richtigt wird; die Benachrichtigung erfolgt durch die Muschelzüchter
oder alle sonstigen Personen, die solche Feststellungen getroffen haben.

(2) Im Falle des Absatzes 1 sorgt die amtliche Stelle dafür, daß

a) Proben zur Untersuchung in einem zugelassenen Laboratorium ent-
nommen werden;

b) bis zum Vorliegen des Ergebnisses der unter Buchstabe a) genannten
Untersuchung keine Muscheln den Zuchtbetrieb, das Zuchtgebiet
oder die bewirtschafteten natürlichen Muschelbänke sowie die Reini-
gungsanlagen oder Hälterungsbecken, deren Abwässer ins Meer ge-
leitet werden, zur Umsetzung oder zur Wiedereinsetzung in einem
anderen Betrieb oder einem Gewässer verlassen, wenn keine Geneh-
migung der amtlichen Stelle vorliegt.

(3) Wird bei der Untersuchung gemäß Absatz 2 Buchstabe a) kein
Krankheitserreger nachgewiesen, so werden die in Absatz 2 Buchstabe
b) genannten Einschränkungen aufgehoben.

(4) Wird bei der Untersuchung gemäß Absatz 2 ein Krankheitserre-
ger als tatsächliche oder mögliche Ursache der festgestellten anormalen
Mortalität oder ein Erreger einer der in Artikel 4 bezeichneten Krankheit
nachgewiesen, so muß die amtliche Stelle eine epizootiologische Unter-
suchung durchführen, um die mögliche Ansteckungsquelle zu ermitteln
und festzustellen, ob Muscheln den Zuchtbetrieb, das Zuchtgebiet oder
die bewirtschafteten natürlichen Muschelbänke in der Zeit, bevor die
Mortalität festgestellt wurde, zur Umsetzung oder Wiedereinsetzung
an einem anderen Ort verlassen haben.

Ergibt die epizootische Untersuchung, daß die Krankheit, insbesondere
infolge einer Verbringung von Muscheln, in ein(e)(n) oder mehrere
Zuchtbetriebe, Zuchtgebiete oder bewirtschaftete natürliche Muschel-
bänke eingeschleppt worden ist, so findet Absatz 2 Anwendung.

Abweichend von Artikel 3 Nummer 1 Buchstabe c) der Richtlinie
91/67/EWG kann die amtliche Stelle jedoch innerhalb ihres Hoheitsge-
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biets die Verbringung lebender Muscheln in andere Zuchtbetriebe,
Zuchtgebiete oder bewirtschaftete natürliche Muschelbänke, die von
der gleichen Krankheit befallen sind, zulassen.

Erforderlichenfalls können nach dem Verfahren des Artikels 10 geeig-
nete ergänzende Maßnahmen erlassen werden.

(5) Die amtliche Stelle sorgt dafür, daß die Kommission und die
übrigen Mitgliedstaaten nach den geltenden Gemeinschaftsverfahren
umgehend über die auf einen Krankheitserreger zurückzuführenden
Fälle festgestellter anormaler Mortalität, über die zur Beurteilung der
Lage und zur Abhilfe ergriffenen Maßnahmen sowie über die Ursache
der Mortalität unterrichtet werden.

Artikel 6

(1) Probenahmen und Laboruntersuchungen zur Bestimmung der Ur-
sache der anormalen Mortalität bei Muscheln werden nach den Metho-
den vorgenommen, die nach dem Verfahren des Artikels 10 festgelegt
werden.

(2) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, daß in jedem Mitglied-
staat ein nationales Referenzlaboratorium benannt wird, das technisch
und personell so ausgestattet ist, daß die Analysen gemäß Absatz 1
durchgeführt werden können.

(3) Abweichend von Absatz 2 können die Mitgliedstaaten, die über
kein entsprechendes zuständiges nationales Laboratorium verfügen, die
Dienstleistungen des dafür zuständigen nationalen Laboratoriums eines
anderen Mitgliedstaats in Anspruch nehmen.

(4) Die Liste der nationalen Referenzlaboratorien für die Muschel-
krankheiten ist in Anhang C enthalten.

(5) Die nationalen Referenzlaboratorien arbeiten mit dem in Artikel 7
genannten gemeinschaftlichen Referenzlaboratorium zusammen.

Artikel 7

(1) Das gemeinschaftliche Referenzlaboratorium für Muschelkrank-
heiten ist in Anhang A angegeben.

(2) Die Befugnisse und Aufgaben des in Absatz 1 genannten Labo-
ratoriums sind — unbeschadet der Entscheidung 90/424/EWG des Rates
vom 26. Juni 1990 über bestimmte Ausgaben im Veterinärbereich (1),
insbesondere des Artikels — in Anhang B festgelegt.

Artikel 8

(1) Sachverständige der Kommission können, soweit dies für die ein-
heitliche Anwendung dieser Richtlinie erforderlich ist, Kontrollen an Ort
und Stelle durchführen. Hierzu können sie sich stichprobenartig und auf
nicht diskriminierende Weise vergewissern, daß die zuständige Behörde
die Einhaltung der Anforderungen dieser Richtlinie kontrolliert.

Die Kommission unterrichtet die Mitgliedstaaten über das Ergebnis der
durchgeführten Kontrollen.

(2) Die Kontrollen nach Absatz 1 erfolgen in Zusammenarbeit mit
der zuständigen Behörde.

(3) Der Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet eine Kontrolle vorge-
nommen wird, gewährt den Sachverständigen bei der Erfüllung ihrer
Aufgabe jede erforderliche Unterstützung.

▼B
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(4) Die Durchführungsbestimmungen zu diesem Artikel werden nach
dem Verfahren des Artikels 10 festgelegt.

Artikel 9

Erforderlichenfalls ändert der Rat auf Vorschlag der Kommission mit
qualifizierter Mehrheit Anhang A.

Die Anhänge B, C und D können erforderlichenfalls nach dem Ver-
fahren des Artikels 10 geändert werden.

▼M3

Artikel 10

(1) Die Kommission wird von dem durch Artikel 58 der
Verordnung (EG) Nr. 178/2002 (1) eingesetzten Ständigen Ausschuss
für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit unterstützt.

(2) Wird auf diesen Artikel Bezug genommen, so gelten die Artikel 5
und 7 des Beschlusses 1999/468/EG (2).

Der Zeitraum nach Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses 1999/468/EG
wird auf drei Monate festgesetzt.

(3) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.

▼B

Artikel 11

Die Kommission unterbreitet dem Rat spätestens am 31. Dezember
1999, erforderlichenfalls nach Stellungnahme des Wissenschaftlichen
Veterinärausschusses, einen Bericht unter Berücksichtigung der Erfah-
rungen bei der Anwendung dieser Richtlinie sowie der wissenschaft-
lichtechnischen Entwicklung; diesem Bericht sind gegebenenfalls Vor-
schläge für eine Änderung dieser Richtlinie beigegeben.

Über diese Vorschläge befindet der Rat mit qualifizierter Mehrheit.

Artikel 12

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften, um dieser Richtlinie vor dem 1. Juni 1997 nach-
zukommen. Sie setzen die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis.

Wenn die Mitgliedstaaten Vorschriften nach Unterabsatz 1 erlassen,
nehmen sie in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei
der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mit-
gliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.

(2) Von dem in Absatz 1 genannten Zeitpunkt an können die Mit-
gliedstaaten jedoch für ihre Muschelerzeugung unter Beachtung der all-
gemeinen Vorschriften des Vertrags strengere Bestimmungen beibehal-
ten oder zur Anwendung bringen, als sie in dieser Richtlinie vorgesehen
sind. Sie unterrichten die Kommission über die diesbezüglichen Maß-
nahmen.

(3) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der
wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem un-
ter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.

▼B
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Artikel 13

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung
im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Artikel 14

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

▼B
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ANHANG A

GEMEINSCHAFTLICHES REFERENZLABORATORIUM FÜR
MUSCHELKRANKHEITEN

IFREMER

Boîte Postale 133

F-17390 La Tremblade

▼B
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ANHANG B

BEFUGNISSE UND AUFGABEN DES GEMEINSCHAFTLICHEN
REFERENZLABORATORIUMS FÜR MUSCHELKRANKHEITEN

Das gemeinschaftliche Referenzlaboratorium hat folgende Befugnisse und Auf-
gaben:

1. Es koordiniert im Benehmen mit der Kommission die Methoden zur Diagnose
der Muschelkrankheiten in den Mitgliedstaaten, und zwar insbesondere durch
folgende Maßnahmen:

a) Anlage und Aufbewahrung einer Sammlung von histologischen Präparaten,
Stämmen und Isolaten der betreffenden Erreger und Bereithaltung dieser
Sammlung für zugelassene Laboratorien in den Mitgliedstaaten;

b) regelmäßige Durchführung von Tests zum Vergleich der Diagnoseverfah-
ren auf Gemeinschaftsebene;

c) Sammlung und vergleichende Analyse der Daten und Angaben über die in
der Gemeinschaft angewandten Diagnosemethoden und die Ergebnisse der
in der Gemeinschaft durchgeführten Tests;

d) Charakterisierung der Isolate der Erreger mit den modernsten und geeig-
netsten Methoden, um weitergehende Erkenntnisse über die Epizootiologie
der Krankheit zu erhalten;

e) Beobachtung der Entwicklung auf dem Gebiet der Überwachung, der Epi-
zootiologie und der Prophylaxe der betreffenden Krankheit auf der ganzen
Welt;

f) Bereitstellung von Expertenwissen zum Erreger der betreffenden Krankheit
und zu anderen relevanten Erregern, um rasche Differentialdiagnosen zu
ermöglichen.

2. Es hilft durch die Untersuchung der Isolate des Erregers, die ihm zur Diag-
nosebestätigung, zur Charakterisierung des Erregers und für Nachforschungen
zur Epizootiologie zugehen, aktiv bei der Ermittlung der Herde der betreffen-
den Krankheit in dem Mitgliedstaaten mit.

3. Es hilft bei der Ausbildung bzw. Weiterbildung von Labordiagnostikern im
Hinblick auf eine gemeinschaftsweite Harmonisierung der Diagnosetechniken.

4. Es arbeitet auf dem Gebiet der Diagnosemethoden bei exotischen Krankheiten
mit den zuständigen Laboratorien der Drittländer zusammen, die von den
betreffenden Krankheiten betroffen sind.

▼B
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ANHANG C

NATIONALE REFERENZLABORATORIEN FÜR
MUSCHELKRANKHEITEN

AT —

BE

CODA — CERVA — VAR
Veterinary and Agrochemical Research Centre
Groeselenberg 99
B-1180 Brussels

▼M6

BG

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарно-
медицински институт Проф. д-р Георги Павлов
Национална референтна лаборатория Болести по рибите и морс-
ките мекотели
бул. Пенчо Славейков 15
София 1606

(National Diagnostic Veterinary Research Institute Prof. Dr. Georgi
Pavlov
National Reference Laboratory for Fish Diseases and Molluscs
15, Pencho Slaveykov Blvd.
1606 Sofia)

▼M5

CY

State Veterinary Laboratory
Veterinary Services
1417 Athalassa
Nicosia

CZ —

DE

Friedrich-Loeffler-Institut
Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit
Boddenblick 5a
17493 Greifswald-Insel Riems
Tel.: +49 383 51-7-0
Fax: +49 383 51-7-151

DK

Danish Institute for Fisheries Research,
Dpt. for Marine Ecology and Aquaculture, Fish Disease Laboratory,
Stigboejlen 4,
DK-1870 Frederiksberg C

EE

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium
Kreutzwaldi 30, 51006 Tartu, Estonia
Tel.: +372 7 386 100
Faks: +372 7 386 102
E-post: info@vetlab.ee

ES

Instituto de Investigaciones Marinas
CSIC
Eduardo Cabello, 6
E-36208 Vigo
Tel.: +34 986 214 462
Fax: +34 986 292 762
E-mail: pato1@iim.csic.es

FI

Danish Institute for Fisheries Research,
Dpt. for Marine Ecology and Aquaculture,
Fish Disease Laboratory,
Stigboejlen 4,
DK-1870 Frederiksberg C

FR

Laboratoire de génétique et pathologie
IFREMER
Ronce-les-bains
17390 La Tremblade

▼M5
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GB

Cefas Weymouth Laboratory
Barrack Road
The nothe
Weymouth
Dorset DT4 8UB
UK

FRS Marine Laboratory
PO Box 101
375 Victoria Road
Torry
Aberdeen
AB11 9DB

GR

Centre of Thessaloniki Veterinary Institutions, Department of Patho-
logy of Aquatic Organisms,
80, 26th October Street,
GR-54627 Thessaloniki
Tel: +30.2310785104

HU —

IE

The Marine Institute
Rinville
Oranmore
Co. Galway

IT

Centro di referenza nazionale per lo studio e la diagnosi delle malat-
tie dei pesci, molluschi e crostacei c/o Istituto zooprofilattico speri-
mentale delle Venezie,
V.le dell'Università,
10-35020 Legnaro (Pd)

LT

National Veterinary Laboratory
(Nacionalinė veterinarijos laboratorija)
J.J. Kairiūkščio 10
LT-08409 Vilnius

LU

CODA — CERVA — VAR
Veterinary and Agrochemical Research Centre
Groeselenberg 99
B-1180 Brussels

LV —

MT —

NL

Centraal Instituut voor DierziekteControle
CIDC-Lelystad
Hoofdvestiging: Houtribweg 39
Nevenvestiging: Edelhertweg 15
Postbus 2004
8203 AA Lelystad

PL

Laboratory Departement of Hygiene of Food of Animal Origin
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy
Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
Tel.: +48.81.886 30 51
Fax: +48.81.886 25 95
E-mail: sekretariat@piwet.pulawy.pl

PT

IPIMAR
Instituto de Investigação das Pescas e do Mar
Av. Brasília
P-1449-006 Lisboa

▼M6

RO
Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală
Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5,
Codul 050557, Bucureşti

▼M5
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SE

Statens Veterinärmedicinska Anstalt
Department of Wildlife, Fish and Environment
SE-751 89 Uppsala
Tel (46-18) 18674000
Fax (46-18) 18674044

SI

Univerza v Ljubljani
Veterinarska fakulteta
Nacionalni veterinarski inštitut
Gerbičeva 60,
SI-1000 Ljubljana

SK
Štátny veterinárny a potravinový ústav,
Jánoškova 1611/58,
026 80 Dolný Kubín

▼M5
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ANHANG D

Krankheit Anfällige Arten

Infektion mit Bo-
namia exitiosa

Australische Flachauster (Ostrea angasi) und Chilenische
Flachauster (O. chilensis)

Infektion mit Per-
kinsus marinus

Pazifische Auster (Crassostrea gigas) und Amerikanische
Auster (C. virginica)

Infektion mit Mic-
rocytos mackini

Pazifische Auster (Crassostrea gigas), Amerikanische Aus-
ter (C. virginica), Olympia-Auster (Ostrea conchaphila) und
Europäische Flachauster (O. edulis)

▼M4
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